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einladunG zur GemeindeversammlunG
mittwoch, 18. mai 2016, 19.30 uhr, im mehrzwecksaal arena

TRAKTANDEN

1 Jahresbericht 2015; Orientierung und Kenntnisnahme

2 rechnung 2015 der einwohnergemeinde:
 2.1 Kenntnisnahme von den Berichten der:
  a) revisionsstelle
  b) Controlling-Kommission
 2.2 Genehmigung der:
  a) laufenden rechnung
  b) investitionsrechnung
  c) Bestandesrechnung

3 Genehmigung der abrechnung über den sonderkredit von CHF 555‘000.00 für die sanierung der 
Kanalisation bei der erneuerung der Kantonsstrasse K17 und Bewilligung eines zusatzkredites von 
CHF 262‘856.15

4 Genehmigung der abrechnung über den sonderkredit von CHF 1‘900‘000.00 für die verlegung und 
sanierung von spielfeldern sowie einen Beitrag an die sanierung des Klubhauses auf der sportan-
lage unterallmend

5 Beschlussfassung über die teilweise Änderung des Bebauungsplans d4

6 neuwahlen für die amtsdauer 2016 – 2020:
 6.1 der Controlling-Kommission
 6.2 der Bildungskommission
 6.3 der Bürgerrechtskommission
 6.4 des urnenbüros

7 verschiedenes, umfrage:
 der Gemeinderat informiert über die folgenden Themen:
 – unterbringung von asylsuchenden in der Gemeinde root
 – verkauf Bauland im Oberfeld (urnenabstimmung vom 5. Juni 2016)
 – erweiterung der schulanlage Oberfeld (urnenabstimmung vom 5. Juni 2016)

die diesen Traktanden zugrunde liegenden akten können bei der Finanzverwaltung bzw. bei der  
Gemeindekanzlei eingesehen werden, soweit die Wahrung des amtsgeheimnisses es zulässt. stimm-
berechtigt sind schweizerinnen und schweizer, die das 18. altersjahr zurückgelegt haben, nicht  
wegen dauernder urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsor-
gebeauftragte Person vertreten werden und spätestens am 13. mai 2016 ihren politischen Wohnsitz  
in root geregelt haben. diese Botschaft wird allen Haushaltungen zugestellt. Weitere exemplare sowie 
der detaillierte auszug der rechnung 2015 können unentgeltlich bei der Finanzverwaltung bezogen 
oder auf der Homepage www.gemeinde-root.ch eingesehen werden. 

root, 14. april 2016

Gemeinderat Root
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TraKTandum 1

JAHREsbERicHT 2015

der Gemeinderat erstellt jährlich einen Jahresbericht über seine Geschäftstätigkeit. dieser wird den 
stimmberechtigten zusammen mit der rechnung zur Kenntnisnahme vorgelegt und gibt auskunft über 
die Geschäftstätigkeit in der Berichtsperiode. der Gemeinderat informiert, ob und wie weit die gesetzten 
ziele erreicht wurden. er begründet abweichungen gegenüber der Planung, weist auf veränderte ver-
hältnisse hin und schlägt die erforderlichen massnahmen vor.

ziel/Aufgabe zielerreichung,
begründung von Abweichungen

0 Allgemeine verwaltung
aufgrund des angespannten 
Finanzhaushalts der Gemeinde 
soll das Optimierungspotential 
aufgezeigt und soweit sinnvoll 
umgesetzt werden.

die als sinnvoll erachteten massnahmen sind 
umgesetzt worden. unter anderem werden ab 
2016 die vereinsbeiträge aufgrund einer Be-
urteilungsmatrix festgelegt. die umgesetzten 
massnahmen reichen jedoch nicht aus, um das 
strukturelle Defizit zu eliminieren. Dies könnte 
nur mit dem abbau von leistungen erreicht 
werden.

s W a

die Gemeindeordnung der 
einwohnergemeinde ist seit 
dem 1.1.2008 in Kraft. sie 
soll überprüft werden.

am 20.05.2015 haben die stimmberechtigten 
die Totalrevision der Gemeindeordnung gutge-
heissen. damit kann das verwaltungsratsmodell 
mit einsetzung einer Geschäftsführung umge-
setzt werden.
im Weiteren haben sie am 24.11.2015 dem 
reglement zur teilweisen neuorganisation der 
Gemeinde root sowie dem reglement über die 
delegation von rechtsetzungsbefugnissen an 
den Gemeinderat zugestimmt.

s W a

2 bildung
Gemäss dem Gesetz über 
die volksschulbildung  
haben die Kinder das recht, 
während zweier Jahre den 
Kindergarten zu besuchen. 
davon ist ein Jahr freiwillig 
und das zweite obligato-
risch.

am 22.09.2015 haben die stimmberechtigten 
den Kauf des schul- und Wohngebäudes am 
Wilweg 3 beschlossen. darin wird eine zusätzli-
che Kindergartenabteilung realisiert. die inbe-
triebnahme erfolgt auf Beginn des schuljahres 
2016/17. ebenso haben sie die Projektierung 
der erweiterung des schulhauses Oberfeld be-
willigt. darin ist auch eine Kindergartenabtei-
lung enthalten.

W W W a
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ziel/Aufgabe zielerreichung,
begründung von Abweichungen

die heute autonom geführ-
ten musikschulen Buchrain, 
ebikon und root sollen bis 
2016 zur musikschule rontal 
zusammengeführt werden.

der Gemeinderat hat das vorprojekt für die 
Fusion zustimmend zur Kenntnis genommen. 
im Frühjahr 2016 erfolgen die abstimmungen 
in den beteiligten Gemeinden. die fusionierte 
musikschule rontal soll den Betrieb auf Beginn 
des schuljahres 2017/18 aufnehmen.

s W W a

3 Kultur und Freizeit
verlegung und sanierung 
von spielfeldern sowie er-
neuerung des sporthauses 
auf der sportanlage un-
terallmend.

die Bauarbeiten konnten termingerecht abge-
schlossen und die anlagen für den spielbetrieb 
freigegeben werden. die abrechnung des son-
derkredits erfolgt im Frühjahr 2016.

W W W a

5 soziale Wohlfahrt
im rahmen einer vierjäh-
rigen Projektphase können 
erwerbstätige erziehungsbe-
rechtigte ab dem schuljahr 
2013/14 Betreuungsgut-
scheine beanspruchen.

die Projektphase läuft bis am 31.07.2017.  
auf diesen zeitpunkt hin wird ein Wirkungs-
bericht erstellt, der als Grundlage für eine  
definitive Einführung dienen soll.

s W W W a

einwohnerinnen und ein-
wohner sollen im alter 
möglichst lange selbständig 
und sicher in ihrer Wohnung 
leben können. dem Grund-
satz «ambulant vor statio-
när» soll rechnung getragen 
werden.

im dorfzentrum von root (unterhalb rössli) 
werden insgesamt 16 Kleinwohnungen als  
alterswohnen mit dienstleistungen erstellt. die 
verschiedenen dienstleistungen können die 
zukünftigen mieter individuell nach Bedürfnis 
erstehen. sie werden durch die stiftung  
alterssiedlung root erbracht. die stiftung  
alterssiedlung root wird im selben Haus zwei 
Pflegewohngruppen, mit insgesamt 22 Pflege-
betten, als dezentrales angebot zum alters- 
und Pflegeheim Unterfeld betreiben.  
der erstbezug ist im Frühjahr 2018 geplant.

P s W a

7 umwelt und 
Raumordnung
Für eine zukünftige Orts-
planungsrevision sind die 
rahmenbedingungen zu 
schaffen.

das räumliche entwicklungskonzept (reK) wur-
de erstellt und der Bevölkerung zur mitwirkung 
unterbreitet.

s a
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ziel/Aufgabe zielerreichung,
begründung von Abweichungen

die Ortsplanung ist auf-
grund verschiedener erfor-
dernisse zu revidieren.

der start der Ortplanungsrevision ist erfolgt. 
die eingesetzte Begleitkommission konnte zu 
einem ersten entwurf stellung nehmen. die 
öffentliche mitwirkung erfolgt gemäss Termin-
programm im Herbst 2016.

s W a

Qualitative zentrumsent-
wicklung an der Bahnhof-
strasse nord.

die beiden privaten Grundeigentümer haben 
studien vorgestellt. der Gemeinderat erachtet 
diese als machbar. damit diese realisierbar 
werden, passt er die rahmenbedingungen an. 
anschliessend soll der studienwettbewerb ge-
startet werden.

s W W a

8 volkswirtschaft
die nutzung von Fernwärme 
ist unterstützend zu fördern.

aufgrund des kommunalen energierichtplans 
werden öffentliche Gebäude, neubausiedlungen 
und mehrfamilienhäuser an die Fernwärmever-
sorgung angeschlossen.

s a

aufbau eines Fernwärme-
netzes.

der netzaufbau startete termingerecht. 
der Gemeinderat begleitet die Bauarbeiten in 
zusammenarbeit mit der Fernwärme luzern  
aG / ewl energie Wasser luzern.

s W a

9 Finanzen und steuern
die nettoschuld pro 
einwohner soll den Wert von 
2‘000 Franken nicht über-
steigen.

das nettovermögen pro einwohner hat im  
Berichtsjahr CHF 213 abgenommen, liegt je-
doch noch weit von der nicht zu übersteigenden 
nettoschuld entfernt.

W W

 

W

 

W

 

W

schaffung der vorausset-
zungen für den verkauf von 
Bauland.

nach dem durchgeführten studienwettbewerb 
wurde der Gestaltungsplan Oberfeld erarbeitet 
und rechtskräftig bewilligt. zusammen mit dem 
Büro für Bauökonomie wurde ein zweistufiges 
Bieterverfahren gestartet. der vertragsab-
schluss über den verkauf des Baulandes ist im 
Juni 2016 geplant.

W W W a
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Antrag des Gemeinderats

der Jahresbericht 2015 sei zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.
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TraKTandum 2

DiE REcHNuNG 2015 im ÜbERblicK

1. lAuFENDE REcHNuNG

a) Ergebnis
die laufende rechnung schliesst mit einem aufwandüberschuss von CHF 484‘409.08 ab. dieses 
ergebnis ist um CHF 458‘090.92 besser als veranschlagt.

b) begründung des Ergebnisses
dieses gegenüber dem voranschlag verbesserte ergebnis konnte erzielt werden, weil die steuer-
erträge insgesamt knapp erreicht (Gemeindesteuern) oder übertroffen (sondersteuern) wurden. 
der aufwand konnte bei sehr vielen Positionen jedoch unter dem Budget gehalten werden. nicht 
budgetierten aufwand verursachte hingegen das unwetter vom vergangenen Juni. im einzelnen 
resultierten folgende abweichungen:

Nettoaufwand (+) Rechnung Voranschlag Abweichung 

Nettoertrag (-) 2015 2016 

vor Abschluss

0 allgemeine verwaltung 1‘831‘430.94 1‘920‘300.00 -88‘869.06
1 Öffentliche sicherheit 497‘786.80 591‘100.00 -93‘313.20
2 Bildung 6‘107‘558.40 6‘185‘400.00 -77‘841.60
3 Kultur und Freizeit 408‘130.81 378‘300.00 29‘830.81
4 Gesundheit 1‘279‘436.65 1‘150‘700.00 128‘736.65
5 soziale Wohlfahrt 4‘614‘433.30 4‘781‘200.00 -166‘766.70
6 verkehr 864‘219.30 892‘700.00 -28‘480.70
7 umwelt und raumordnung 366‘811.90 184‘500.00 182‘311.90
8 volkswirtschaft -983‘643.70 -994‘600.00 10‘956.30
9 Finanzen und steuern -14‘501‘755.32 -14‘147‘100.00 -354‘655.32
 Aufwandüberschuss 484‘409.08 942‘500.00 -458‘090.92

c) verwendung des Aufwandüberschusses
Gestützt auf § 89 abs. 1 des Gemeindegesetzes ist der aufwandüberschuss im Betrag  
von CHF 484‘409.08 dem eigenkapital zu belasten. nach der verbuchung wird dieses noch mit 
CHF 2‘370‘644.81 ausgewiesen.  

2. iNvEsTiTioNsREcHNuNG

in der investitionsrechnung ist eine nettoinvestitionszunahme von CHF 1‘378‘561.40 zu verzeich-
nen. diese ist rund CHF 116‘000.00 höher als veranschlagt. sowohl die ausgaben als auch die ein-
nahmen fallen dabei höher aus. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt im Rechnungsjahr 25,9 %.
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3. bEsTANDEsREcHNuNG

die Bestandesrechnung schliesst per 31.12.2015 mit aktiven und Passiven von je rund  
CHF 32,6 Mio. ab. Die Bilanzsumme hat gegenüber der Eingangsbilanz um 7,9 % zugenommen. 
das nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) der einwohnergemeinde beträgt 
ende 2015 CHF 610‘900.00 oder CHF 130.00 pro einwohner.
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ERGEbNissE, FiNANziERuNG, miTTElbEDARF

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

Aufwand 

Ausgaben

Ertrag 

Einnahmen

Aufwand 

Ausgaben

Ertrag 

Einnahmen

Aufwand 

Ausgaben

Ertrag 

Einnahmen

Ergebnisse

laufende Rechnung (lR)
Total aufwand/ertrag 28'051'962 27'567'553 27'064'200 26'121'700 26'179'110 26'547'850 

Ertragsüberschuss 368'739 

Aufwandüberschuss 484'409 942'500 

investitionsrechnung (iR)
Total ausgaben/einnahmen 2'400'058 1'021'497 1'973'000 710'500 3'302'968 1'322'778 

Nettoinvestitions-zunahme 1'378'561 1'262'500 1'980'189 

Nettoinvestitions-Abnahme

 Mittelver- 

wendung 

 Mittel- 

herkunft 

 Mittelver- 

wendung 

 Mittel- 

herkunft 

 Mittelver- 

wendung 

 Mittel- 

herkunft 

Finanzierung

nettoinvestitions-zunahme 1'378'561 1'262'500 1'980'189 

nettoinvestitions-abnahme

ertragsüberschuss lr 368'739

aufwandüberschuss lr 484'409 942'500 

abschreibungen (ohne ds 999):
- auf verwaltungsvermögen (331/332) 1'744'755 1'015'100 632'218 
- auf Bilanzfehlbetrag (333)

einlagen (ohne ds 999):
- in Spezialfinanzierungen (380) 391'947 335'000 402'287 
- in spezialfonds (384) 20'000 
- in Vorfinanzierungen (385)

entnahmen:
- aus Spezialfinanzierungen (480) 722'308 581'200 147'367 
- aus spezialfonds (484) 9'618 4'901 
- aus Vorfinanzierungen (485) 583'385 96'500 169'819 

Finanzierungsüberschuss

Finanzierungsfehlbetrag 1'021'580 1'532'600 899'032 
(der verwaltungsrechnung)

Mittelbedarf/Mittelüberschuss

Finanzierungsüberschuss

Finanzierungsfehlbetrag 1'021'580 1'532'600 899'032 

Kreditrückzahlungen 3'000'000 3'000'000 3'050'000 

veränderungen im Finanzvermögen:
- neuanlagen 400'000 
- Wertvermehrender aufwand 647'811 544'200 20'913 
- Auflösung von Anlagen (Buchwert) 25'575 55'926 
- abschreibungen auf Finanz-
- vermögen (330) (ohne ds 999) 165'728 213'000 -218'663

Gesamter mittelbedarf 4'478'088 4'863'800 4'532'681 

Gesamter mittelüberschuss
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FINANZKENNZAHLEN

Selbstfinanzierungsgrad
(im 5-Jahres-Durchschnitt)

Selbstfinanzierungsanteil

Zinsbelastungsanteil I

Zinsbelastungsanteil II

Kapitaldienstanteil

Er drückt aus, welcher Anteil des ge-
samten Ertrags zur Begleichung der 
Nettozinsen verwendet wird.
Er sollte 4 Prozent nicht übersteigen.

Er drückt aus, welcher Anteil des ge-
samten Ertrags für Zinsen und Ab-
schreibungen verwendet wird.
Er sollte 8 Prozent nicht übersteigen.

Er zeigt, bis zu welchem Grad neue 
Investitionen durch selbst erarbeitete 
Mittel finanziert werden.
Er sollte im Durchschnitt von fünf 
Jahren mindestens 80 Prozent er-
reichen.

Er zeigt, welcher Anteil des gesamten 
Ertrags geldwirksam zur Finanzierung 
von Investitionen und/oder Schulden-
tilgung verwendet werden kann.
Er sollte sich auf mindestens 10 Pro-
zent belaufen.

Er drückt aus, welcher Anteil des Er-
trags der Gemeindesteuern, zu- resp. 
abzüglich Finanzausgleich, zur Be-
gleichung der Nettozinsen verwendet 
wird.
Er sollte 6 Prozent nicht übersteigen.

16
1.

6%

24
3.

0%

15
1.

1%

13
2.

8%

15
5.

7%

12
0.

5%

88
.9

%

15
7.

9%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VA 2016

2.
5%

2.
9%

11
.2

%

-1
.3

%

1.
8%

4.
5%

1.
5%

26
.6

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VA 2016

0.
0%

0.
2%

0.
9%

-1
.8

%

-1
.7

%

-0
.3

%

-0
.7

%

-0
.3

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VA 2016

0.
0%

0.
4%

1.
5%

-3
.5

%

-3
.3

%

-0
.5

%

-1
.2

%

-0
.7

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VA 2016

0.
8%

1.
2%

1.
8%

-0
.7

%

-0
.5

%

1.
3%

1.
2%

1.
1%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VA 2016



12

Ergänzende bemerkungen

die Werte des Jahres 2016 basieren auf dem voranschlag dieses Jahres. im Weitern beruht die Berechnung des 

verschuldungsgrads sowie der nettoschuld pro einwohner auch auf Werten der Bestandesrechnung. es handelt 

sich dabei um die letzten bekannten Bestände per 31.12.2015.

Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 80 % sowie ein Selbstfinanzierungsanteil unter 10 % können akzeptiert wer-

den, wenn die Pro-Kopf-verschuldung unter dem kantonalen mittel liegt. dieses liegt zurzeit bei CHF 2‘296.00 pro 

einwohner (letzte von lustat, statistik luzern, publizierte zahl).

Verschuldungsgrad

Nettoschuld pro Einwohner

Ergänzende Bemerkungen

Er zeigt das Verhältnis der Nettoschuld 
zum Ertrag der Gemeindesteuern, zu- 
resp. abzüglich Finanzausgleich.
Er sollte 120 Prozent nicht über-
steigen.

Sie stellt die ungedeckte Schuld dar 
(Fremdkapital; Abt. 20 abzügl. Finanz-
vermögen; Abt. 10).

Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 80 % sowie ein Selbstfinanzierungsanteil unter 10 % können akzeptiert werden, 
wenn die Pro-Kopf-Verschuldung unter dem kantonalen Mittel liegt. Dieses liegt zurzeit bei CHF 2'296.00 pro 
Einwohner (letzte von lustat, Statistik Luzern, publizierte Zahl).

Die Werte des Jahres 2016 basieren auf dem Voranschlag dieses Jahre. Im Weitern beruht die Berechnung des 
Verschuldungsgrads sowie der Nettoschuld pro Einwohner auch auf Werten der Bestandesrechnung. Es handelt sich 
dabei um die letzten bekannten Bestände per 31.12.2015.
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ERläuTERuNGEN zuR REcHNuNG 2015

Laufende Rechnung

0 Allgemeine verwaltung

012

020

090

Gemeinderat

Weniger Honorare für externe Beratungen und Gutachten trugen zu einem um CHF 26‘300.00 
tieferen nettoaufwand bei.

Gemeindeverwaltung

die zu ersetzenden arbeitsstationen konnten günstiger beschafft werden. zudem kosteten der 
Betrieb und die Wartung der iCT weniger. dies hat zu einem gut CHF 46‘300.00 besseren nettoauf-
wand beigetragen. 

verwaltungsgebäude

die erstellung einer unterhalts-masterplanung sowie die analyse der zukünftigen raumnutzung und 
der arbeitsabläufe benötigten weniger externe Beratung als veranschlagt.

1 Öffentliche sicherheit

100

140

145

vormundschaftswesen

die Beiträge an den Gemeindeverband Kes luzern-land wurden aufgrund der Budgetzahlen des 
verbands CHF 52‘700.00 zu hoch veranschlagt. 

Feuerwehr (Spezialfinanzierung)

der geringere Beitrag an die regionale Feuerwehr sowie leicht höhere Feuerwehrersatzabgaben 
bewirken eine um CHF 21‘300.00 kleinere Entnahme aus der Verpflichtung.

Regionale Feuerwehr Root (Spezialfinanzierung)

der aufwand für den Betrieb der regionalen Feuerwehr konnte CHF 25‘700.00 unter dem 
voranschlag abgeschlossen werden. 

2

200

bildung

Kindergarten

Bis ende Juli 2015 wurde der daz-unterricht (deutsch als zweitsprache) vollumfänglich der 
Primarschule zugewiesen. ab dem schuljahr 2015/16 wird insbesondere der Personalaufwand 
aufgrund der effektiven Pensen dem Kindergarten resp. der Primarschule belastet. 
diese Änderung hat im Kindergarten zu einem höheren nettoaufwand geführt.
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215 regionale musikschule

Im Rechnungsjahr ging die Unterrichtstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 8% zurück. Damit ist 
der rückgang noch höher als bei der Budgetierung angenommen. der Kostenanteil der Gemeinde 
fällt entsprechend CHF 17‘900.00 tiefer aus.

217 schulanlagen

die Übernahme der Hauswartung in der schulanlage Oberfeld in eigener regie mit einmaligem 
initialaufwand sowie verschiedenen instandstellung- und reparaturarbeiten konnte erfolgreich 
umgesetzt werden. der nettoaufwand für alle schulanlagen konnte rund CHF 83‘800.00 unter dem 
voranschlag gehalten werden, obwohl die audio- und Beleuchtungsanlage im mehrzwecksaal arena 
kurzfristig ersetzt werden musste. 

219 volksschule allgemein

Gewisse elemente der Tagesstrukturen sind schlecht frequentiert, müssen aber gleichwohl angebo-
ten und durchgeführt werden. Trotz Optimierungsmassnahmen, wie die durchführung einzelner  
elemente nur an einem standort, ist der Kostendeckungsgrad tief. der nettoaufwand ist insbeson-
dere deshalb um CHF 28‘900.00 höher als budgetiert.

3 Kultur, Freizeit

330 Öffentliche anlagen

die Werterhaltungsmassnahmen sowie der sanfte ausbau des spielplatzes röseligarten kosteten 
CHF 18‘700 mehr als veranschlagt.

340 sport

Für die vorzeitige aufhebung einer nutzungsvereinbarung bei den sportanlagen unterallmend  
wurde eine einmalige Entschädigung geleistet, die nicht budgetiert war. Der Nettoaufwand fiel 
CHF 14‘800.00 höher aus.

4 Gesundheit

410 Pflegeheime

440 Krankenpflege

in beiden dienststellen erfolgte die rechnungslegung nach kantonal harmonisierten Kontierungsvor-
schriften, die bei der Budgetierung noch nicht angewendet wurden. entsprechend ist ein detailver-
gleich voranschlag – rechnung nicht möglich.

Aber sowohl bei den Heimen als auch bei den Spitex-Organisationen fielen höhere Restfinanzie-
rungsbeiträge an. die mehrkosten betragen insgesamt CHF 135‘700.00.
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5 soziale Wohlfahrt

540 Jugendbetreuung

Für die Betreuungsgutscheine mussten CHF 23‘700.00 mehr als budgetiert aufgewendet werden. 
die Projektphase läuft bekanntermassen bis ende schuljahr 2016/17. auf diesen zeitpunkt hin wird 
ein Wirkungsbericht erstellt, der als Grundlage für eine definitive Einführung dient.

581 Gesetzliche Fürsorge

Obwohl die wirtschaftliche Sozialhilfe gut 7,5 % höher ausfiel als veranschlagt, konnte der Netto-
aufwand CHF 103‘700.00 unter dem Budget gehalten werden. dies wurde möglich, weil mehr  
rückerstattungen von materieller Hilfe geltend gemacht werden konnten. 

6 verkehr

620 Öffentliche strassen / Werkhof

in den unterhalt der strassen wurde weniger investiert, sodass der nettoaufwand CHF 44‘900.00 
unter dem voranschlag abschliesst. der Fuss- und veloweg beim Grundstück nr. 774, „ehemalige 
Theaterbühne gen. Bunker“, musste mit einer einmaligen zahlung abgegolten werden.

621 schnee- / Glatteisbekämpfung

der Kanton leistet auf einzelnen Gemeindestrassen Pfad- und streueinsätze. die entsprechende ab-
geltung war nicht budgetiert, was zu mehraufwendungen von CHF 21‘200.00 führte.

7 umwelt, Raumordnung

725 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

die delegiertenversammlung des Gemeindeverbands real hat erneut beschlossen, den verbands-
gemeinden 2015 eine Gewinnausschüttung zu entrichten. Für die Gemeinde root macht dies 
einen Betrag von CHF 152‘607.00 aus, der infolge fehlender information im Budgetprozess nicht 
veranschlagt werden konnte. Der Gemeinderat hat beschlossen, diesen Beitrag in der Spezialfi-
nanzierung zu belassen, wodurch keine Entnahme, sondern eine Einlage in die Spezialfinanzierung 
von CHF 49‘500.00 vorgenommen werden konnte. diese reserve gewährleistet, dass die Kehricht-
Grundgebühren mittelfristig tief gehalten werden können.

750 Gewässerverbauungen

das unwetter vom vergangenen Juni zog nicht veranschlagten aufwand von CHF 226‘100.00 nach 
sich. Kleinere schäden an den verschiedenen Bachläufen mussten behoben und die Geschiebe-
sammler entleert werden. 
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8 volkswirtschaft

830 Kommunale Werbung

der Gemeinderat hat eine imagebroschüre drucken lassen sowie die rechte an einem Tourismus-
führer erworben. 

9 Finanzen, steuern

900 Gemeindesteuern

Der budgetierte Steuerertrag des Laufenden Jahres wurde um 5,4 % nicht erreicht (Natürliche 
Personen: -3,5 %; Juristische Personen: -12,2 %). Der veranschlagte Steuerertrag früherer Jahre 
ist hingegen um 16,8 % übertroffen worden (Natürliche Personen: +51,9 %; Juristische Personen: 
-25,4 %). Über dem Voranschlag liegt im Weiteren der Quellensteuerertrag ausländischer Arbeit-
nehmer.

901 andere steuern

sowohl der ertrag der Grundstückgewinnsteuern als auch derjenige der Handänderungssteuern 
liegen über dem Budget. insgesamt wurden die veranschlagten Beträge um CHF 383‘600.00 über-
troffen.

941 liegenschaften Finanzvermögen

aus dem verkauf des Grundstücks nr. 774, „Bunker“ resultierte ein Buchgewinn von CHF 47‘200.00.

990 abschreibungen

995 Vorfinanzierungen

Für den Hochwasserschutz am Wilbach ist in der Bestandesrechnung eine Vorfinanzierung pas-
siviert. im vergangenen Jahr hat uns der Kanton den Gemeindebeitrag für die erste Bauetappe 
(Oberlauf) in rechnung gestellt. im umfang dieses Beitrags erfolgte eine entnahme aus der vor-
finanzierung und gleichzeitig eine zusätzliche Abschreibung zufolge Auflösung von Reserven.
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Investitionsrechnung

217 schulanlagen

der Kredit für eine solarstromanlage in der schulanlage Oberfeld wurde nicht ausgelöst. Weitere 
abklärungen werden im zusammenhang mit der Projektierung der erweiterung des schulhauses 
Oberfeld vorgenommen.

620 Öffentliche strassen

Die Projektierung der Erschliessung Oberfeld hat sich aufgrund verschiedener Einflussfaktoren 
verzögert. die arbeiten sollen nun im laufenden Jahr aufgenommen werden. die entsprechenden 
Kosten sind im voranschlag 2016 enthalten.

750 Gewässerverbauungen

nachdem die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz am Wilbach (Oberlauf) bereits seit einiger zeit 
abgeschlossen waren, hat der Kanton den Gemeindebeitrag für diese erste etappe eingefordert. im 
Weiteren haben die notwendigen massnahmen zur erneuerung des Wilmisbergtobels höhere Kosten 
verursacht als angenommen.

830 Kommunale Werbung

das Projekt «temporäre reklamen» konnte abgeschlossen werden. insbesondere wurden die info-
stelen gestellt und das Konzept in Kraft gesetzt. 

Anmerkungen zur Bestandesrechnung

Nachweis über Leasing-, Bürgschafts- und andere Eventualverpflichtungen sowie über zugesicherte 
Gemeindebeiträge:

1. Wesentliche Leasingverpflichtungen bestehen nicht.
2. Bürgschafts- und andere Eventualverpflichtungen bestehen nicht.
3. Gemeindebeiträge sind keine zugesichert.
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ANTRAG uND vERFÜGuNG DEs GEmEiNDERATs

der Gemeinderat hat die per 31. dezember 2015 abgeschlossene verwaltungsrechnung verabschiedet 
und stellt folgende anträge:

1. vom Jahresbericht 2015 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen.

2. es seien keine nachtragskredite zu bewilligen.

3. die laufende rechnung mit einem aufwandüberschuss von CHF 484‘409.08, die investitionsrech-
nung mit einer nettoinvestitionszunahme von CHF 1‘378‘561.40 sowie die Bestandesrechnung 
seien zu genehmigen.

4.  der Kontrollbericht der kantonalen dienststelle Finanzaufsicht Gemeinden zur rechnung des vor-
jahres wird den stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

 «die kantonale aufsichtsbehörde hat geprüft, ob die rechnung 2014 mit dem übergeordneten 
recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, 
vereinbar sind und ob die Gemeinde die mindestanforderungen für eine gesunde entwicklung des 
Finanzhaushalts erfüllt. sie hat gemäss Bericht vom 15. Oktober 2015 keine anhaltspunkte festge-
stellt, die aufsichtsrechtliche massnahmen erfordern würden.»

verfügung

die verwaltungsrechnung und die Bestandesrechnung mit sämtlichen Belegen werden der externen 
revisionsstelle (BdO aG, luzern) zur Prüfung übergeben. diese erstattet über das Prüfungsergebnis 
zuhanden des Gemeinderats und der stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine empfehlung 
über die Genehmigung ab.

root, 10. märz 2016

Gemeinderat Root

Heinz schumacher andré Wespi
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber
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bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung
an die Gemeindeversammlung der Gemeinde root

als externe revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Gemeinde root 
bestehend aus Bestandesrechnung und verwaltungsrechnung (laufende rechnung und in-
vestitionsrechnung) für das am 31. dezember 2015 abgeschlossene rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeinderates 

der Gemeinderat ist für die aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den ge-
setzlichen vorschriften gemäss § 86 ff Gemeindegesetz (GG srl 150) verantwortlich. diese 
verantwortung beinhaltet die ausgestaltung, implementierung und aufrechterhaltung eines 
internen Kontrollsystems mit Bezug auf die aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von 
wesentlichen falschen angaben als Folge von verstössen oder irrtümern ist. darüber hinaus 
ist der Gemeinderat für die auswahl und die anwendung sachgemässer rechnungslegungs-
methoden sowie die vornahme angemessener schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle 

unsere verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahres-
rechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
vorschriften gemäss § 23 GG und den schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. nach die-
sen standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende 
sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen angaben ist.

eine Prüfung beinhaltet die durchführung von Prüfungshandlungen zur erlangung von Prü-
fungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen an-
gaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. 
dies schliesst eine Beurteilung der risiken wesentlicher falscher angaben in der Jahresrech-
nung als Folge von verstössen oder irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser risiken be-
rücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung der Jahres-
rechnung von Bedeutung ist, um die den umständen entsprechenden Prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die existenz und Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems abzugeben. die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der angemessenheit 
der angewandten rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen schät-
zungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der auf-
fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene 
Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. dezember 2015 ab-
geschlossene rechnungsjahr den gesetzlichen vorschriften. Wir bestätigen, dass wir die an-
forderungen an die unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen vorschriften erfüllen und keine 
mit unserer unabhängigkeit nicht vereinbare sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

luzern, 29. märz 2016

BdO aG

Pirmin marbacher  ppa. Karin Bründler

leitender revisor
zugelassener revisionsexperte
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bERicHT DER coNTRolliNG-KommissioN

Bericht der Controlling-Kommission zum Jahresbericht 2015 und zur Jahresrechnung 2015 an den Ge-
meinderat und die stimmberechtigten:

als Controlling-Kommission haben wir den Jahresbericht und die Jahresrechnung – ohne buchhalterische 
richtigkeit – auf die erreichung der festgesetzten ziele beurteilt.

unsere Beurteilung erfolgte nach dem auftrag gemäss art. 30 abs. 2 Bst. b der Gemeindeordnung sowie 
dem Handbuch für Controlling-Kommissionen des Kantons luzern.

der verlust schliesst geringer ab als budgetiert. die differenzen im Bereich steuern sind nachvollzieh-
bar, und es wurde eine grosse Ausgabendisziplin an den Tag gelegt. Das strukturelle Defizit konnte mit 
dem gesetzten entlastungsprogramm nicht beseitigt werden. der geplante Baulandverkauf im Oberfeld 
darf nicht verhindern, dass auch in zukunft weitere Potentiale im Bereich Kosten und ertrag eruiert und 
umgesetzt werden.

das Projekt verlegung und sanierung von spielfeldern sowie einen Beitrag an das Klubhaus des  
sK root schliesst mit einer Kreditunterschreitung ab. die Begründung der zusatzkosten für die sanie-
rung der Kanalisation bei der erneuerung der Kantonsstrasse beurteilen wir als nachvollziehbar.

als Controlling-Kommission empfehlen wir, den beiden abrechnungen zuzustimmen. 
 
Wir empfehlen, den vorliegenden Jahresbericht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen sowie die laufende 
rechnung, die investitionsrechnung, die Bestandesrechnung für das Jahr 2015 zu genehmigen.

root, 05. april 2016

controlling-Kommission Root

Heinz Huber simon amrein, mitglied
Präsident Jérôme rüfenacht, mitglied
 Othmar rust, mitglied
 Beat schwegler, mitglied
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GENEHmiGuNG DER AbREcHNuNG ÜbER DEN soNDERKREDiT voN  
cHF 555‘000.00 FÜR DiE sANiERuNG DER KANAlisATioN bEi DER ER- 
NEuERuNG DER KANToNssTRAssE K17 uND bEWilliGuNG EiNEs  
zusATzKREDiTEs voN cHF 262‘856.15 

TraKTandum 3

zusatzkredit cHF 262'856.15
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TRAKTANDUM 3 
 
 
 
GENEHMIGUNG DER ABRECHNUNG ÜBER DEN SONDERKREDIT VON CHF 555‘000.00 
FÜR DIE SANIERUNG DER KANALISATION BEI DER ERNEUERUNG DER KANTONSSTRAS-
SE K17 UND BEWILLIGUNG EINES ZUSATZKREDITES VON CHF 262‘856.15 
 
1. Ausgaben    
     
 Bauabrechnung   CHF 817'856.15 

 Zusätzliche Kosten gemäss Zusammenstellung CHF 0.00 
     
 Total Ausgaben   CHF 817'856.15 

     
2. Einnahmen    
     
 Subventionen und Beiträge   CHF 0.00 

     
3. Nettobelastung der Gemeinde   CHF 817'856.15 
     
     
4. Verbuchungsnachweis   Ausgaben 
     
 Rechnung 2011   CHF 1'518.00 

 Rechnung 2012   CHF 12'751.60 

 Rechnung 2013   CHF 308'264.90 

 Rechnung 2014   CHF 91'055.35 

 Rechnung 2015   CHF 404'266.30 

     
 Total gemäss Ziffer 1 und 2   CHF 817'856.15 

     
5. Kreditabrechnung    
     
 Bewilligter Kredit durch Beschluss:   
 der Stimmberechtigten vom 15.05.2012  CHF 555'000.00 
     
 abzüglich:    
 Bruttokosten gemäss Ziffer 1   CHF 817'856.15 
     
 Kreditüberschreitung   CHF 262'856.15 

     
6. Begründung der Kreditüberschreitung  
     
 

Der Kredit wurde überschritten, weil während den Bauarbeiten zusätzliche Schäden und 
Funktionsmängel festgestellt wurden. Insgesamt wurden 303 m zusätzliche Leitungen kos-
tengünstig gebaut. Da der gesamte Oberbau (Belag, Fundation) zu Lasten des Kantons er-
setzt wurde, musste die Gemeinde nur die Kosten unterhalb der Fundation übernehmen. 

 
 
 
 
7. Antrag zur Bewilligung eines Zusatzkredits  
     
 Kreditüberschreitung gemäss Ziffer 5  CHF 262'856.15  

 abzügl. teuerungsbedingte oder gebundene Ausgaben CHF 0.00 
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Antrag des Gemeinderats

die abrechnung über den sonderkredit und der zusatzkredit seien zu genehmigen.

An die Gemeindeversammlung der Gemeinde Root

– zur Abrechnung des sonderkredits vom 15. mai 2012 für die sanierung der Kanalisation 
im zusammenhang mit der Erneuerung der Kantonsstrasse K17

– zur Abrechnung des sonderkredits vom 26. Juni 2013 für die verlegung und sanierung 
von spielfeldern sowie einen beitrag an die sanierung des Klubhauses auf der sportan-
lage unterallmend

als revisionsstelle haben wir die vorstehenden abrechnungen geprüft.

Für die abrechnungen der sonderkredite ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere aufgabe 
darin besteht, diese zu prüfen.

unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen auftrag sowie dem Handbuch für rechnungskom-
missionen und Controlling-Kommissionen des Kantons luzern. die Prüfung wurde so geplant und 
durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der abrechnung mit angemessener sicherheit erkannt 
werden. Wir prüften die Posten und angaben der abrechnung mittels analysen und erhebungen auf 
der Basis von stichproben. Ferner beurteilten wir die anwendung der massgebenden rechnungs-
legungsgrundsätze. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für 
unser urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die richtigkeit und vollständigkeit der abrechnung des son-
derkredits für die sanierung der Kanalisation im zusammenhang mit der erneuerung der Kantons-
strasse K17. der bewilligte Kredit wurde um CHF 262‘856.15 überschritten. in diesem rahmen wird 
den stimmberechtigten ein antrag zur Bewilligung eines zusatzkredits unterbreitet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die richtigkeit und vollständigkeit der abrechnung des son-
derkredits für die verlegung und sanierung von spielfeldern sowie einen Beitrag an die sanierung 
des Klubhauses auf der sportanlage unterallmend. der bewilligte Kredit wurde um CHF 23‘424.05 
unterschritten. der zugesicherte Beitrag von CHF 80‘000.00 aus dem swisslos-sportfonds ist noch 
ausstehend, ist aber zugesichert und wird noch eingefordert. der effektive einmalige aufwand für die 
Gemeinde root beträgt nach Berücksichtigung des Beitrages swisslos-sportfonds CHF 446‘575.95.

Wir empfehlen, die vorliegenden abrechnungen zu genehmigen.

luzern, 31. märz 2016

BdO aG
Pirmin marbacher ppa. Karin Bründler

leitender revisor
zugelassener revisionsexperte
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GENEHmiGuNG DER AbREcHNuNG ÜbER DEN soNDERKREDiT voN  
cHF 1‘900‘000.00 FÜR DiE vERlEGuNG uND sANiERuNG voN spiElFElDERN  
soWiE EiNEN bEiTRAG AN DiE sANiERuNG DEs KlubHAusEs AuF DER 
spoRTANlAGE uNTERAllmEND

TraKTandum 4
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TRAKTANDUM 4 
 
 
 
GENEHMIGUNG DER ABRECHNUNG ÜBER DEN SONDERKREDIT VON CHF 1‘900‘000.00 
FÜR DIE VERLEGUNG UND SANIERUNG VON SPIELFELDERN SOWIE EINEN BEITRAG AN 
DIE SANIERUNG DES KLUBHAUSES AUF DER SPORTANLAGE UNTERALLMEND 
 
1. Ausgaben    
     
 Total Ausgaben gemäss Bauabrechnung  CHF 1'286'575.95  

 Beitrag à fonds perdu an den SK Root  CHF 590'000.00  

    CHF 1'876'575.95  

     
2. Einnahmen    
     
 Subventionen und Beiträge   CHF 1'350'000.00  

     
3. Nettobelastung der Gemeinde   CHF 526'575.95  

     
4. Verbuchungsnachweis   Ausgaben Einnahmen  
     
 Rechnung 2012  CHF 20'241.55   
 Rechnung 2013  CHF 308'709.95   
 Rechnung 2014  CHF 1'325'713.60  CHF -925'000.00  

 Rechnung 2015  CHF 219'518.85   CHF -425'000.00  

 Rechnung 2016  CHF 2'392.00   CHF  
     
 Total gemäss Ziffer 1 und 2  CHF 1'876'575.95  CHF -1'350'000.00  

     
5. Kreditabrechnung    
     
 Bewilligter Kredit durch Beschluss:   
 der Stimmberechtigten vom 26.06.2013  CHF 1'900'000.00  
     
 abzüglich:    
 Bruttokosten gemäss Ziffer 1   CHF 1'876'575.95  
     
 Kreditunterschreitung   CHF -23'424.05  

     
6. Bemerkung    
     
 

Der Baurechtszins von total CHF 1'150'000.00 ist nicht Gegenstand dieser Abrechnung, 
da er während 50 Jahren jährlich mit CHF 23'000.00 zu leisten ist. 
Der zugesicherte Beitrag von CHF 80'000.00 aus dem Swisslos-Sportfonds ist noch aus-
stehend, wird jedoch noch eingefordert.  

 
Antrag des Gemeinderats 

Die Abrechnung über den Sonderkredit sei zu genehmigen.  
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bEscHlussFAssuNG ÜbER DiE TEilWEisE äNDERuNG DEs bEbAuuNGsplANs D4

Für das Gebiet d4 sieht das reK zwei wesentliche entwicklungsabsichten bzw. generelle zielsetzungen 
vor:
Für die nahversorgung wird ein breites angebot im Ortskern angeboten. im Ortsteil Oberfeld / längen-
bold / d4 ist ein lokales ergänzendes angebot erwünscht.
der kantonale entwicklungsschwerpunkt (esP) rontal wird gestärkt. insbesondere im Bereich d4 wer-
den weitere dienstleistungsunternehmen angesiedelt. eine Wohnnutzung in diesem Bereich wird zudem 
geprüft. das räumliche entwicklungskonzept (reK) der Gemeinde root wurde am 21. april 2015 vom 
Gemeinderat beschlossen.
in zusammenarbeit mit der Gemeinde prüfte die Grundeigentümerin mittels einer machbarkeitsstudie 
den möglichen Wohnanteil im Bereich z1, Bebauungsplangebiet d4. aufgrund dieser machbarkeitsstudie 
beabsichtigt die eigentümerin im Bereich z1 - nebst dienstleistungs-/Büronutzungen - rund 35 Wohnun-
gen (ca. 3’500 m2 aGF) zu erstellen. damit diese Wohnnutzung realisiert werden kann, ist eine Änderung 
der sondernutzungsvorschriften zum Bebauungsplan d4 notwendig.

änderungen im bebauungsplan D4

Bebauungsplan D4; Situationsplan

der situationsplan Bebauungsplan d4 bleibt unverändert bestehen.

Bebauungsplan D4, Sondernutzungsvorschriften

Art. 7 Abs. 5 + 6 der Sondernutzungsvorschriften wird wie folgt ergänzt:
(die Änderungen bzw. ergänzungen sind in Fettdruck und unterstrichen dargestellt.)

Art. 7 Ausnützung, Gebäudehöhen, Erdgeschosskoten, Nutzung 

1 Hochbauten sind nur innerhalb der Baubereiche und der festgelegten Gebäude- resp. Fassadenhö-
hen zulässig.

2 der Gemeinderat kann mehrhöhen für einzelne technische aufbauten (wie z. B. liftaufbauten, Hei-
zungs-, Klima- und lüftungsaufbauten) bewilligen.

3 die Geschosshöhen (Obergeschosse) innerhalb der festgelegten maximalen Gebäudehöhen dürfen 
von § 139 abs. 1 PBG abweichen (mehr als 3.00 m bzw. 4.50 m Geschosshöhe). 

4 Die zulässige maximale anrechenbare Geschossfläche (aGF) für das gesamte Bebauungsplanareal 
beträgt 150‘000 m2.

5 die zulässigen Gebäude- und Fassadenhöhen und die massgebenden erdgeschosskoten ergeben 
sich aus der nachfolgenden Tabelle. die in der Tabelle aufgeführten aGF pro Baubereich ergeben im 
Gesamttotal eine höhere aGF als zulässig; sie berücksichtigen einen angemessenen spielraum für 
die verteilung der zulässigen 150‘000 m2 aGF auf die einzelnen Baubereiche.

 Wird die gesamte aGF eingehalten, kann die aGF zwischen den Baubereichen verschoben werden.

TraKTandum 5
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6 Im Baubereich Z1 darf im obersten Geschoss nur 85% der anrechenbaren Geschossfläche des 
darunterliegenden Geschosses realisiert werden. Über der Kote von 448.00 m ü. m. dürfen keine 
weiteren dach- oder attikageschosse erstellt werden. Das Erdgeschoss (Niveau 1) darf nicht 
zu Wohnzwecken genutzt werden.

7 in den Baubereichen z2 bis z7, F sowie X1 bis X3 sind keine attikageschosse zulässig, die über die 
zulässigen Fassaden- resp. Gebäudehöhen ragen. 

8 in den Baubereichen z2a, z3a und z5a sind im obersten Geschoss auch Wohnungen zulässig. 
9 Flachdächer (exkl. technische aufbauten, begehbare Terrassen) sind extensiv zu begrünen.

planunterlagen
die folgenden unterlagen liegen am schalter der Gemeindekanzlei zur einsichtnahme auf bzw. können 
unter www.gemeinde-root.ch, rubrik aktuelles/neuigkeiten eingesehen werden:
- ergänzung sonderbauvorschriften
- Planungsbericht
- kant. vorprüfungsbericht
- lärmschutznachweis
- verkehrstechnische Beurteilung und verkehrstechnisches Gutachten
- machbarkeitsstudie
- sonderbauvorschriften
- situationsplan Bebauungsplan d4

 
 

Baubereich Zulässige Nutzungen aGF in m
2
 EG-Kote 

m ü. M. 
Gebäudehöhe ab 
EG- Kote / Fassa-
denhöhe 

Z1 Hotel, Dienstleistun-
gen, Verkauf, 
Wohnen (max. 
3‘500 m

2 aGF) 

17‘500 418.00 30.00 m ab EG-Kote 

Z2/Z2a, 
Z3/Z3a, 
Z5/Z5a 

Dienstleistungen, Ge-
werbe, Büros, Verkauf 

40‘100 418.00 25.50 m ab EG-Kote 

Z4 Dienstleistungen, Ge-
werbe, Büros, Verkauf 

16‘500 418.00 25.50 m ab EG-Kote 

Z7 Dienstleistungen, Ge-
werbe, Büros, Verkauf 

19‘500 418.00 25.50 m ab EG-Kote 

F Dienstleistungen, Ge-
werbe, Büros, Verkauf 

35‘000  Max. Fassadenhöhe: 
435.00 m ü. M. 

X1  
 
Dienstleistungen, Ge-
werbe, Büros, Verkauf 

9‘000  Max. Fassadenhöhe: 
446.50 m ü. M. 

X2 12‘000  Max. Fassadenhöhe: 
440.00 m ü. M. 

X3 15‘000  Max. Fassadenhöhe: 
435.00 m ü. M. 
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planungsablauf

vom 25. Januar bis 25. Februar 2016 wurde ein öffentliches mitwirkungsverfahren durchgeführt. im 
rahmen dieses mitwirkungsverfahrens sind beim Gemeinderat keine Beiträge eingegangen. im an-
schluss an das mitwirkungsverfahren erfolgte die vorprüfung beim Bau-, umwelt- und Wirtschaftsde-
partement. der kantonale vorprüfungsbericht vom 18. Februar 2016 äussert sich positiv zur geplanten 
ergänzung der sonderbauvorschriften. es wurden keine anträge gestellt.

Einsprachen

Gegen den Bebauungsplan ist eine einsprache eingegangen. anlässlich der einspracheverhandlung wur-
de diese einsprache zurück gezogen.

Antrag des Gemeinderats

der Gemeinderat beantragt, der teilweisen Änderung des Bebauungsplans d4 zuzustimmen.
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NEuWAHlEN FÜR DiE AmTspERioDE 2016 - 2020

Gemäss art. 15 der Gemeindeordnung von root wählt die Gemeindeversammlung:
a. das Präsidium und die mitglieder der Controlling-Kommission,
b. die revisionsstelle,
c. das Präsidium und die frei wählbaren mitglieder der Bildungskommission
d. das Präsidium und die frei wählbaren mitglieder der Bürgerrechtskommission,
e. die frei wählbaren mitglieder des urnenbüros
f. das Präsidium und die mitglieder der von ihr eingesetzten Kommissionen

anlässlich der Gemeindeversammlung werden die mitglieder der Controlling-Kommission, der Bildungs-
kommission, der Bürgerrechtskommission und des urnenbüros gewählt.

die revisionsstelle wurde bereits anlässlich der Gemeindeversammlung vom 24. november 2015 ge-
wählt. zurzeit sind von den stimmberechtigten keine weiteren Kommissionen eingesetzt.

TRAKTANDum 6.1
NEuWAHl DER coNTRolliNG-KommissioN
anlässlich der Gemeindeversammlung werden fünf mitglieder gewählt. Gleich im anschluss wird aus 
den fünf gewählten mitgliedern zusätzlich die präsidentin/der präsident gewählt. amtsantritt ist am 
1. Oktober 2016.

TRAKTANDum 6.2
NEuWAHl DER bilDuNGsKommissioN
anlässlich der Gemeindeversammlung werden vier mitglieder gewählt. die Gemeinderätin/der Ge-
meinderat Bildung ist von amtes wegen mitglied der Bildungskommission. Gleich im anschluss wird 
aus allen fünf mitgliedern (inkl. Gemeinderätin/Gemeinderat Bildung) die präsidentin/der präsident 
gewählt. amtsantritt ist am 1. august 2016.

TRAKTANDum 6.3
NEuWAHl DER bÜRGERREcHTsKommissioN
anlässlich der Gemeindeversammlung werden drei mitglieder gewählt. die Gemeindepräsidentin/der 
Gemeindepräsident und die Gemeinderätin/der Gemeinderat soziales und Gesundheit sind von amtes 
wegen mitglied der Bürgerrechtskommission. Gleich im anschluss wird aus allen fünf mitgliedern (inkl. 
Gemeindepräsidentin/Gemeindepräsident und Gemeinderätin/Gemeinderat soziales und Gesundheit) 
die präsidentin/der präsident gewählt. amtsantritt ist am 1. Oktober 2016.
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TRAKTANDum 6.4
NEuWAHl DEs uRNENbÜRos
anlässlich der Gemeindeversammlung werden zehn mitglieder für das urnenbüro gewählt. die 
urnenbüropräsidentinnen/-Präsidenten werden vom Gemeinderat aus seiner mitte gewählt. Wer dies 
sein wird, entscheidet der neu gewählte Gemeinderat im september 2016. amtsantritt ist am 1. Oktober 
2016.

AllGEmEiNE bEsTimmuNGEN zu DEN viER WAHlEN
die stimmberechtigten können der Gemeindebehörde spätestens am 2. Tag vor der Gemeindever-
sammlung Wahlvorschläge einreichen.

eingabeschluss ist somit der montag, 16. mai 2016, 17.00 uhr. an die Wahlvorschläge werden, ausser 
der schriftlichkeit, keine besonderen erfordernisse gestellt. das heisst, es braucht keine unterzeichner 
und auch keine Wahlannahmeerklärung der Kandidaten. es reicht aus, wenn der Gemeindekanzlei die 
namen der Kandidaten für ein bestimmtes amt mitgeteilt werden.

der Gemeinderat erstellt auf Grund der eingegangenen Wahlvorschläge eine Kandidatenliste und lässt 
sie an der Gemeindeversammlung austeilen. an der Gemeindeversammlung können die stimmberech-
tigten weitere Kandidaten vorschlagen.

die Gemeindeversammlung stimmt über die vorgeschlagenen Kandidaten ab, bis einer gewählt ist. Wer-
den für die gleiche stelle mehrere Kandidaten vorgeschlagen, wird der reihe nach über die einzelnen 
Kandidaten abgestimmt. massgebend für die reihenfolge der abstimmungen sind der eingang der Wahl-
vorschläge und innerhalb der schriftlichen Wahlvorschläge die reihenfolge ihrer Kandidaten.
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schulstrasse 14
Postfach 241
6037 root
T 041 455 56 00
F 041 455 56 15
info@gemeinde-root.ch
www.gemeinde-root.ch
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